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5 2 2 . Bundesgesetz vom 21. Oktober 1987,
mit dem Bestimmungen über die Notariatsprü-
fung und über sonstige Erfordernisse zur Aus-
übung des Notariats getroffen werden (Notari-

atsprüfungsgesetz-NPG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 1. Durch die Notariatsprüfung sollen die für
die Ausübung des Berufs eines Notars nötigen
theoretischen und praktischen Kenntnisse und
Fähigkeiten des Prüfungswerbers nachgewiesen
werden.

§ 2. (1) Die Notariatsprüfung besteht aus zwei
Teilprüfungen. Jede Teilprüfung besteht aus einer
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Die
erste Teilprüfung kann nach einer praktischen Ver-
wendung als Notariatskandidat im Ausmaß von
mindestens einem Jahr und sechs Monaten abgelegt
werden. Die zweite Teilprüfung kann nach bestan-
dener erster Teilprüfung und einer weiteren prakti-
schen Verwendung im Ausmaß von einem Jahr und
sechs Monaten, hievon mindestens ein Jahr als
Notariatskandidat, abgelegt werden.

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu den
Teilprüfungen ist überdies die Teilnahme an den
für Notariatskandidaten verbindlichen Ausbil-
dungsveranstaltungen.

§ 3. Die Notariatsprüfung ist vor einem Senat
der Notariatsprüfungskommission abzulegen. Die
Notariatsprüfungskommissionen bestehen bei den
Oberlandesgerichten für den jeweiligen Oberlan-
desgerichtssprengel. Ihr gehören an der Präsident
des Oberlandesgerichts als Präses, der Vizepräsi-
dent des Oberlandesgerichts als sein Stellvertreter
und als weitere Mitglieder (Prüfungskommissäre)
die hiezu durch den Präses bestimmten Richter und
die von der Notariatskammer gewählten Notare.

§ 4. Die Prüfungskommissäre aus dem Kreis der
Notare werden gemäß § 134 Abs. 2 Z 11 der Nota-
riatsordnung für jeweils fünf Jahre gewählt. Die
Prüfungskommissäre aus dem Kreis der Richter
werden vom Präsidenten des Oberlandesgerichts
für den gleichen Zeitraum bestellt.

§ 5. Die Kanzleigeschäfte der Notariatsprüfungs-
kommissionen werden von den Oberlandesgerich-
ten geführt.

§ 6. Über die Zulassung zu den Teilprüfungen
der Notariatsprüfung entscheidet auf Antrag des
Prüfungswerbers der Präses der Kommission im
Einvernehmen mit der Notariatskammer, in deren
Liste der Prüfungswerber eingetragen ist oder
zuletzt war. Auf begründeten Antrag ist die Able-
gung der Prüfung vor der Notariatsprüfungskom-
mission am Sitz eines anderen Oberlandesgerichts
zu bewilligen.

§ 7. Dem Antrag auf Zulassung zu den Teilprü-
fungen der Notariatsprüfung sind beizuschließen
Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis,
Nachweis der Zurücklegung des Studiums der
Rechtswissenschaften im Sinn des § 6 Abs. 1 lit. b
der Notariatsordnung, die Bestätigung der Notari-
atskammer über die praktische Verwendung des
Prüfungswerbers und über die Teilnahme an den
für Notariatskandidaten verbindlichen Ausbil-
dungsveranstaltungen, der Beleg über die Einzah-
lung der Prüfungsgebühr, dem Antrag auf Zulas-
sung zur zweiten Teilprüfung auch das Zeugnis
über die erste Teilprüfung.

§ 8. Gegen die Nichtzulassung zu den Teilprü-
fungen der Notariatsprüfung steht dem Prüfungs-
werber das Recht auf Berufung an den Bundesmini-
ster für Justiz zu. Das gleiche gilt, wenn ein Antrag
nach § 6 zweiter Satz abgelehnt wird. § 138 Abs. 2
und 4 der Notariatsordnung sind sinngemäß anzu-
wenden.
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§ 9. Der Präses der Notariatsprüfungskommis-
sion bestimmt für jede Prüfung nach Maßgabe der
von ihm im Einvernehmen mit der Notariatskam-
mer festzulegenden gleichbleibenden Reihenfolge
die Mitglieder des Prüfungssenats und verständigt
sie sowie den Prüfungswerber unter Einhaltung
einer Mindestfrist von vier Wochen vor der schrift-
lichen Prüfung vom Zeitpunkt der schriftlichen und
mündlichen Prüfung unter Bekanntgabe der
Namen der Mitglieder des Prüfungssenats und des
Prüfungswerbers.

§ 10. Umstände, die geeignet sind, die Unbefan-
genheit eines Mitgliedes des Prüfungssenats dem
Prüfungswerber gegenüber in Zweifel zu ziehen,
sowie eine Verhinderung aus anderen Gründen
haben diese beziehungsweise der Prüfungswerber
unverzüglich dem Präses anzuzeigen. Der Präses
hat in begründeten Fällen den in der Reihenfolge
nächsten Prüfungskommissär zu bestimmen und
dem Prüfungswerber bekanntzugeben. Ist der Prä-
ses selbst betroffen, so hat er sich durch seinen
Stellvertreter vertreten zu lassen.

§ 11. Der Prüfungssenat besteht aus vier Mitglie-
dern, und zwar dem Präses oder seinem Stellvertre-
ter als Vorsitzendem, einem weiteren Mitglied aus
dem Kreis der Richter und zwei Mitgliedern aus
dem Kreis der von der im § 6 genannten Notariats-
kammer gewählten Notare; sind der Präses und
sein Stellvertreter verhindert, so tritt an deren Stelle
der an Lebensjahren älteste Prüfungskommissär aus
dem Kreis der Richter.

§ 12. (1) Der Vorsitzende des Prüfungssenats hat
im Einvernehmen mit den übrigen Mitgliedern des
Prüfungssenats die Aufteilung der Prüfungsgegen-
stände vorzunehmen. Die Aufgabe für die schriftli-
che Prüfung der ersten Teilprüfung aus dem Straf-
recht ist von den Mitgliedern des Prüfungssenats
aus dem Kreis der Richter auszuwählen, die ande-
ren Aufgaben für die schriftliche Prüfung der
ersten Teilprüfung und die Aufgaben für die
schriftliche Prüfung der zweiten Teilprüfung sind
von den Mitgliedern des Prüfungssenats aus dem
Kreis der Notare auszuwählen.

(2) Die Rechtsgebiete gemäß § 20 Abs. 1 Z 2, 3
und 6, Abs. 2 Z 2, 4 bis 7 sind jedenfalls von den
Notaren zu prüfen.

(3) Bei den mündlichen Prüfungen sind die Mit-
glieder des Prüfungssenats berechtigt, Fragen auch
aus den von ihnen nicht übernommenen Prüfungs-
gegenständen zu stellen, sofern sie mit ihrem Prü-
fungsgegenstand in Zusammenhang stehen.

§ 13. (1) Bei der schriftlichen Prüfung der ersten
Teilprüfung hat der Prüfungswerber folgende Auf-
gaben auszuarbeiten:

1. Eine Urkunde aus dem Bereich der Tätigkeit
der Notare als Gerichtskommissäre, eine
letztwillige Anordnung, einen Wechselprotest
und eine weitere notarielle Beurkundung;

2. an Hand eines Gerichtsakts aus dem Straf-
recht eine Rechtsmittelschrift gegen eine Ent-
scheidung erster Instanz.

(2) Bei der schriftlichen Prüfung der zweiten
Teilprüfung hat der Prüfungswerber folgende Auf-
gaben auszuarbeiten:

1. Einen Vertrag oder eine sonstige Urkunde
aus dem bürgerlichen Recht,

2. einen Vertrag oder eine sonstige Urkunde aus
dem Handels- und Gesellschaftsrecht,

jeweils mit abgaben- und tarifrechtlicher Beurtei-
lung und allfälligen zur Durchführung in den
öffentlichen Büchern oder solchen Registern erfor-
derlichen Anträgen oder sonstigen Urkunden.

§ 14. Der Prüfungswerber hat in den schriftli-
chen Arbeiten anzuführen, welche Hilfsmittel (§16
zweiter Satz) er bei deren Ausarbeitung benützt
hat.

§ 15. Die schriftlichen Aufgaben sind derart aus-
zuwählen, daß sie bei durchschnittlicher Fähigkeit
jeweils innerhalb von acht Stunden gelöst werden
können.

§ 16. Die schriftlichen Prüfungen können meh-
rere Prüfungswerber gleichzeitig ablegen; sie sind
jedoch durch eine Aufsichtsperson so zu überwa-
chen, daß jede Besprechung untereinander und mit
außenstehenden Personen verhindert wird. Für jede
Ausarbeitung sind die erforderlichen Hilfsmittel
(Gesetzesausgaben, Entscheidungssammlungen,
Literatur, jedoch keine Formbücher und Muster-
sammlungen) zur Verfügung zu stellen. Dem Prü-
fungswerber ist für die Reinschrift eine Schreib-
kraft beizustellen.

§ 17. Der Prüfungswerber hat seine Arbeit vor
dem Verlassen des Prüfungsraumes der Aufsichts-
person zu übergeben, die sie gegenzuzeichnen und
unverzüglich dem Vorsitzenden des Prüfungssenats
zu übergeben hat. Der Vorsitzende hat die Prü-
fungsarbeit vor Abhaltung der mündlichen Prüfun-
gen den anderen Mitgliedern des Prüfungssenats
zur Durchsicht zur Verfügung zu stellen.

§ 18. Die mündlichen Prüfungen finden inner-
halb einer Frist von vier Wochen nach den jeweili-
gen schriftlichen Prüfungen vor dem Prüfungssenat
statt. Die mündlichen Prüfungen dürfen für höch-
stens zwei Prüfungswerber gemeinsam abgehalten
werden und sollen für jeden Kandidaten jeweils
etwa zwei Stunden dauern.

§ 19. Der Zeitpunkt der mündlichen Prüfungen
ist mindestens zwei Wochen vorher auch durch
Anschlag in den beteiligten Notariatskammern
bekanntzugeben. Die mündlichen Prüfungen sind
öffentlich.

§ 20. (1) Gegenstand der mündlichen Prüfung
der ersten Teilprüfung sind:
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1. Zivilgerichtliches Verfahrensrecht unter
besonderer Berücksichtigung des Verlassen-
schafts- und des Grundbuchsverfahrens;

2. Erbrecht, Grundbuchsrecht, Wertpapierrecht,
insbesondere Wechsel- und Scheckrecht;

3. notarielles Beurkundungsrecht;
4. Strafrecht, Strafprozeßrecht, Grundzüge der

Kriminologie und des Strafvollzugsrechts;
5. Verwaltungsverfahrensrecht und Verwal-

tungsstrafrecht;
6. Berufs- und Standesrecht der Notare sowie

Grundzüge des Tarifrechts.

(2) Gegenstand der mündlichen Prüfung der
zweiten Teilprüfung sind:

1. Bürgerliches Recht einschließlich des Interna-
tionalen Privatrechts sowie Grundzüge des
Arbeitsrechts und des Sozialrechts, des Kon-
kurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsrechts;

2. Handelsrecht unter besonderer Berücksichti-
gung des Gesellschaftsrechts, Immaterialgü-
terrecht, gewerblicher Rechtsschutz sowie
Wirtschaftsrecht samt Verfahrensrechten;

3. Grundzüge des Verfassungsrechts, der Ver-
fassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit
und des Verwaltungsrechts;

4. Abgabenrecht unter besonderer Berücksichti-
gung der Gebühren und Verkehrsteuern, ein-
schließlich Finanzstrafrecht und Verfahrens-
recht;

5. Vertragsgestaltung und Urkundenverfassung;
6. Vorschriften über die Amtsführung der

Notare sowie Tarifrecht;
7. Pflichten des Notars als Unternehmer, insbe-

sondere Kenntnisse auf dem Gebiet des
Arbeitnehmerschutzrechts und der Lehrlings-
ausbildung.

§ 21. Hat der Prüfungswerber das Doktorat der
Rechtswissenschaften nach dem Bundesgesetz vom
2. März 1978, BGBl. Nr. 140, über das Studium der
Rechtswissenschaften erlangt, so ist er auf seinen
Antrag von der Ablegung der mündlichen Nota-
riatsprüfung über diejenigen Gegenstände, die Prü-
fungsfächer des Rigorosums gewesen sind, zu
befreien.

§ 22. Unmittelbar nach Abschluß der jeweiligen
mündlichen Prüfung geben die Mitglieder des Prü-
fungssenats in geheimer Beratung ihre Beurteilung
über das Ergebnis der Teilprüfung ab. Die Abstim-
mung erfolgt zuerst über die Frage, ob die Prüfung
bestanden ist, und bejahendenfalls sodann über die
Bewertung.

§ 23. Das gemäß § 1 zu beurteilende Prüfungser-
gebnis lautet „bestanden" oder „nicht bestanden".
Zeigt der Prüfungswerber Kenntnisse und Fähig-
keiten, die den Zweck der Ausbildung beträchtlich
oder außergewöhnlich übersteigen, so ist das
Ergebnis überdies mit „sehr gut" beziehungsweise
mit „ausgezeichnet" zu bewerten.

§ 24. Der Prüfungssenat entscheidet mit Stim-
menmehrheit. Die Notare stimmen (der Jüngere
vor dem Älteren) vor den Richtern; der Vorsit-
zende stimmt als letzter ab. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag;
gegen die Stimme beider Notare kann jedoch der
Beschluß über das Gesamtergebnis der Prüfung
nicht auf „bestanden" lauten.

§ 25. (1) Hat der Prüfungswerber die Prüfung
nicht bestanden, so hat der Prüfungssenat einen
Zeitraum von wenigstens drei und höchstens zwölf
Monaten zu bestimmen, vor dessen Ablauf der Prü-
fungswerber nicht erneut zu dieser Teilprüfung an-
treten kann.

(2) Die erste Teilprüfung darf einmal, die zweite
Teilprüfung zweimal wiederholt werden.

§ 26. Der Vorsitzende des Prüfungssenats hat in
Anwesenheit der übrigen Mitglieder des Prüfungs-
senats dem Geprüften das Prüfungsergebnis
sogleich mündlich bekanntzugeben. Dem Geprüf-
ten ist ein Zeugnis über das Ergebnis der abgeleg-
ten Prüfung auszufertigen, das vom Vorsitzenden
und den übrigen Mitgliedern des Prüfungssenats zu
unterfertigen ist. Der Notariatskammer (§ 6 erster
Satz) sowie der Österreichischen Notariatskammer
ist das Ergebnis der Prüfung mitzuteilen.

§ 27. Die Gerichte und sonstigen Behörden
haben den Notariatsprüfungskommissionen auf
deren Ersuchen für Prüfungsaufgaben geeignete
Akten zur Verfügung zu stellen.

§ 28. (1) Die Mitglieder der Notariatsprüfungs-
kommission, die Aufsichtspersonen und die den
Prüfungswerbern beizustellenden Schreibkräfte
erhalten für ihre Tätigkeiten Vergütungen.

(2) Die Prüfungswerber haben Prüfungsgebüh-
ren (Justizverwaltungsgebühren) zu entrichten.

(3) Die Höhe der Vergütungen und der Prü-
fungsgebühren im Sinn der Abs. 1 und 2 ist durch
Verordnung des Bundesministers für Justiz im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
festzusetzen. Bei der Festsetzung der Höhe der
Vergütungen für die Mitglieder der Notariatsprü-
fungskommission, die Aufsichtspersonen und die
Schreibkräfte ist auf Art und Umfang ihrer Tätig-
keit, bei der Festsetzung der Prüfungsgebühren auf
den mit der Vorbereitung und Durchführung der
Prüfungen verbundenen Aufwand, insbesondere
auch auf die Höhe der Vergütungen, Bedacht zu
nehmen.

Artikel II

Die Notariatsordnung vom 25. Juli 1871, RGBl.
Nr. 75, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 651/1982, wird wie folgt geändert:

1. Im §6 Abs. 1 lit. b treten an die Stelle des
Wortes „hat" die Worte „oder das rechtswissen-
schaftliche Diplomstudium nach dem Bundesgesetz
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vom 2. März 1978, BGBl. Nr. 140, über das Stu-
dium der Rechtswissenschaften zurückgelegt und
auf Grund dieses Studiums den akademischen Grad
eines Magisters der Rechtswissenschaften erlangt
hat;"

2. Der § 6 Abs. 1 lit. c hat zu lauten:

„c) die Notariatsprüfung bestanden hat;"

3. Im § 6 Abs. 2 treten an die Stelle der Worte
„einer der im Abs. 1 Buchstabe c genannten Prü-
fungen" die Worte „der Notariatsprüfung".

4. Im § 6 Abs. 3 wird in der Z 2 der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und folgende Z 3 angefügt:

„3. Zeiten des Doktoratsstudiums bis zum
Höchstausmaß von einem Jahr, wenn an einer
inländischen Universität der akademische
Grad eines Doktors der Rechtswissenschaften
nach dem Bundesgesetz vom 2. März 1978,
BGBl. Nr. 140, über das Studium der Rechts-
wissenschaften erlangt wurde."

5. Im § 6 Abs. 4 wird folgender Satz als erster
Satz eingefügt: „Eine mehrfache Berücksichtigung
von Zeiten nach Abs. 2 und 3 ist ausgeschlossen."

6. Im § 6 Abs. 5 treten an die Stelle der Worte
„einer der im Abs. 1 Buchstabe c genannten Prü-
fungen" die Worte „der Notariatsprüfung".

7. Dem § 37 wird folgender dritter Absatz ange-
fügt:

„Der Notar hat in gerichtlichen und sonstigen
behördlichen Verfahren nach Maßgabe der verfah-
rensrechtlichen Vorschriften das Recht auf Ver-
schwiegenheit im Sinn des Abs. 1. Dieses Recht
darf durch gerichtliche oder sonstige behördliche
Maßnahmen, insbesondere durch Vernehmung von
Hilfskräften des Notars oder dadurch, daß die
Herausgabe von Schriftstücken, Bild-, Ton- oder
Datenträgern aufgetragen wird oder diese
beschlagnahmt werden, nicht umgangen werden;
besondere Regelungen zur Abgrenzung dieses Ver-
bots bleiben unberührt."

8. Im § 117 a Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten:
„Auf die Anzeige des Notars (§ 117 Abs. 2) darf als
Notariatskandidat in dieses Verzeichnis nur einge-
tragen werden, wer nachweist, daß er öster-
reichischer Staatsbürger und von ehrenhaftem Vor-
leben ist, das Studium der Rechtswissenschaften im
Sinn des § 6 Abs. 1 lit. b zurückgelegt und minde-
stens neun Monate bei einem inländischen Gericht
in rechtsberuflicher Tätigkeit verbracht hat."

9. Im § 118 Abs. 2 treten an die Stelle der Worte
„einer der im § 6 Abs. 1 Buchstabe c genannten
Prüfungen" die Worte „der ersten Teilprüfung der
Notariatsprüfung".

10. Der § 118 a Abs. 1 lit. i hat zu lauten:

„i) wenn er eine dreijährige praktische Verwen-
dung als Notariatskandidat zurückgelegt hat,

ohne bis dahin die erste Teilprüfung der
Notariatsprüfung bestanden zu haben, oder
wenn er eine zehnjährige praktische Verwen-
dung als Notariatskandidat zurückgelegt hat,
ohne bis dahin auch die zweite Teilprüfung
der Notariatsprüfung bestanden zu haben,"

11. Im § 126 Abs. 5 treten an die Stelle der Worte
„die Notariats-, Rechtsanwalts- oder Richteramts-
prüfung" die Worte „die Notariatsprüfung".

12. Im § 134 Abs. 2 wird in der Z 14 der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 15
angefügt:

„15. die Durchführung und die Anerkennung der
für Notariatskandidaten verbindlichen Aus-
bildungsveranstaltungen gemäß den von der
Österreichischen Notariatskammer erlasse-
nen Richtlinien (§ 140 a Abs. 2 Z 8)."

13. Dem §140 a Abs. 2 Z 8 werden folgende
Worte angefügt:

„für die Ausbildung von Notariatskandidaten, im
besonderen über Art, Umfang und Gegenstand der
Ausbildungsveranstaltungen, an denen ein Notari-
atskandidat als Voraussetzung für die Zulassung
zur Notariatsprüfung teilzunehmen hat."

14. Nach dem § 185 wird folgendes XI. Haupt-
stück angefügt:

„XI. Hauptstück

Strafbestimmungen

§ 186. Wer die Berufsbezeichnung Notar unbe-
rechtigt führt, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 30000 S zu bestrafen,
es sei denn, daß die Tat zugleich den Tatbestand
einer gerichtlich strafbaren Handlung bildet.

§ 187. Im Verwaltungsstrafverfahren nach § 186
sowie in einem Verfahren wegen Winkelschreiberei
hat die Notariatskammer, in deren Sprengel die zur
Verfolgung zuständige Behörde ihren Sitz hat, Par-
teistellung einschließlich der Rechtsmittelbefugnis
und des Rechtes auf Erhebung der Verwaltungsge-
richtshofbeschwerde gemäß Art. 131 B-VG."

Artikel III

Inkrafttreten, Aufhebung von Rechtsvorschriften,
Übergangsbestimmungen, Vollziehung

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988
in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
treten, soweit sie noch in Geltung stehen, außer
Kraft

a) die Verordnung des Justizministeriums vom
11. Oktober 1854, RGBl. Nr. 266, wodurch
infolge Allerhöchster Entschließung vom
10. Oktober 1854 neue gesetzliche Bestim-
mungen über die zur Ausübung des Notaria-
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tes erforderliche praktische Prüfung und über
die zur Zulassung zu dieser Prüfung erfor-
derliche Geschäftspraxis erlassen werden,

b) der §4 Z 10 des Gesetzes vom 24. Feber
1907, RGBl. Nr. 41, über die Ausübung der
Gerichtsbarkeit bei den Oberlandesgerichten
und dem Obersten Gerichts- und Kassations-
hofe,

c) der Art. XI des Bundesgesetzes vom 4. Juni
1925, BGBl. Nr. 183, über Änderungen des
Verfahrens in bürgerlichen Rechtsangelegen-
heiten (Fünfte Gerichtsentlastungsnovelle),

d) der Art. II des Bundesgesetzes vom 22. Jän-
ner 1969, BGBl. Nr. 65, mit dem die Notari-
atsordnung geändert wird und Bestimmun-
gen über die Notariatsprüfung getroffen wer-
den.

(3) Die nach den bisherigen Bestimmungen
bestandene Notariatsprüfung ersetzt die erste und
zweite Teilprüfung der Notariatsprüfung nach die-
sem Bundesgesetz.

(4) Die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Bundesgesetzes bestandene Rechtsanwalts-
oder Richteramtsprüfung ersetzt die erste und
zweite Teilprüfung der Notariatsprüfung nach die-
sem Bundesgesetz bei denjenigen Personen, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes
Notare oder Notariatskandidaten sind oder inner-
halb der letzten zwei Jahre vor dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes insgesamt mindestens ein
Jahr Notariatskandidaten waren und innerhalb
eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes wieder Notariatskandidaten werden.

(5) Prüfungswerber, die spätestens am 1. Jänner
1990 die Voraussetzungen für die Ablegung der
Notariatsprüfung nach den bisherigen Bestimmun-
gen erfüllen und sich bis zu diesem Zeitpunkt zur
Prüfung anmelden, können auf ihren Antrag die
Prüfung nach den bisherigen Bestimmungen able-
gen. Wird der Prüfungswerber zur Ablegung der
Prüfung nach den bisherigen Bestimmungen zuge-
lassen, so kann die Prüfung nur nach diesen
Bestimmungen abgelegt werden. Wird er nicht
zugelassen, so gilt Art. I § 8 sinngemäß.

(6) Wegen Nichtbestehens der ersten Teilprü-
fung der Notariatsprüfung ist ein Notariatskandi-
dat gemäß § 118 a Abs. 1 lit. i in der Fassung dieses
Bundesgesetzes erst dann aus dem Verzeichnis der
Notariatskandidaten zu streichen, wenn er die erste
Teilprüfung der Notariatsprüfung nicht spätestens
nach einer dreijährigen praktischen Verwendung
als Notariatskandidat nach dem Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes bestanden hat.

(7) Notariatskandidaten, die auf Grund eines
Antrags nach Abs. 5 zur Ablegung der Prüfung
nach den bisherigen Bestimmungen zugelassen
wurden, sind gemäß § 118 a Abs. 1 lit. i in der bis-
herigen Fassung aus dem Verzeichnis der Notari-
atskandidaten zu streichen, wenn sie eine zehnjäh-

rige praktische Verwendung als Notariatskandidat
zurückgelegt haben, ohne bis dahin die Notariats-
prüfung nach den bisherigen Bestimmungen bestan-
den zu haben.

(8) Art. IV Z 5 dritter Satz des Gesetzes vom
1. August 1895, RGBl. Nr. 112, betreffend die Ein-
führung der Zivilprozeßordnung bleibt unberührt.

(9) Die im Art. I § 28 dieses Bundesgesetzes vor-
gesehene Verordnung kann bereits von dem der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden
Tag an erlassen werden. Ab diesem Zeitpunkt kön-
nen auch nach Art. I dieses Bundesgesetzes erfor-
derliche organisatorische Maßnahmen getroffen
werden. Die Verordnung und die Maßnahmen
können jedoch frühestens mit dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes in Kraft beziehungsweise in
Wirksamkeit gesetzt werden.

(10) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind hinsichtlich des Art. I § 27 der Bundesminister
für Justiz im Einvernehmen mit den beteiligten
Bundesministern, des Art. I § 28 der Bundesmini-
ster für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Finanzen, des Art. II Z 14 der Bundesmi-
nister für Inneres, hinsichtlich der übrigen Bestim-
mungen der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky

523. Bundesgesetz vom 21. Oktober 1987
über die wechselseitige Anrechenbarkeit der
Berufsprüfungen der Rechtsberufe (Berufsprü-

fungs-Anrechnungsgesetz — BARG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 1. Die Notariats-, die Rechtsanwalts- und die
Richteramtsprüfung sind nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen wechselseitig anrechenbar.

§ 2. (1) Wer eine der im § 1 genannten Berufs-
prüfungen nach den im Zeitpunkt der Ablegung
geltenden Bestimmungen bestanden hat und eine
andere dieser Prüfungen ablegen will, kann im
Antrag auf Zulassung zu dieser Prüfung verlangen,
daß die bereits bestandene Berufsprüfung ange-
rechnet werde. In diesem Fall ist nur noch eine
mündliche Ergänzungsprüfung über die im § 4
angeführten Gegenstände abzulegen.

(2) Hat der Prüfungswerber die andere Berufs-
prüfung oder Teilprüfungen derselben nicht bestan-
den und kann er sie auch nicht mehr wiederholen,
so ist ein Antrag gemäß Abs. 1 unzulässig.

§ 3. (1) Für die Zulassung zu einer Ergänzungs-
prüfung gemäß § 2 gelten sinngemäß die Bestim-

325
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mungen über die Zulassung zu der betreffenden
Berufsprüfung beziehungsweise gegebenenfalls zu
deren erster Teilprüfung, ausgenommen jene über
das Ausmaß der praktischen Verwendung sowie
über die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltun-
gen.

(2) Für die Zulassung zur Ergänzungsprüfung ist
nicht erforderlich, daß der Prüfungswerber Notari-
atskandidat, Rechtsanwaltsanwärter oder Richter-
amtsanwärter ist. In diesem Fall richtet sich die ört-
liche Zuständigkeit zur Entscheidung über die
Zulassung zur Ergänzungsprüfung nach dem
Wohnsitz des Prüfungswerbers.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Ergänzungs-
prüfung sind das Zeugnis über die bestandene
andere Berufsprüfung, der Staatsbürgerschafts-
nachweis sowie der Beleg über die Einzahlung der
Prüfungsgebühr beizuschließen.

§ 4. Gegenstand der Ergänzungsprüfung sind für
einen Prüfungswerber,

1. der die Notariatsprüfung bestanden hat und
die Rechtsanwaltsprüfung ablegen will:

Berufs- und Standesrecht der Rechtsanwälte
sowie Kostenrecht (§ 20 Abs. 1 Z 4 RAPG);

2. der die Rechtsanwaltsprüfung bestanden hat
und die Notariatsprüfung ablegen will:

notarielles Beurkundungsrecht; Berufs- und
Standesrecht der Notare sowie Grundzüge des
Tarifrechts; Vorschriften über die Amtsführung der
Notare sowie Tarifrecht (§ 20 Abs. 1 Z 3 und 6
sowie Abs. 2 Z 6 NPG);

3. der die Notariats- oder die Rechtsanwaltsprü-
fung bestanden hat und die Richteramtsprüfung
ablegen will:

die Verfassung und die innere Einrichtung der
Gerichte einschließlich der wichtigsten Bestimmun-
gen der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und
II. Instanz; das Dienstrecht der Richter unter
Berücksichtigung der Grundzüge des Dienstrechts
der anderen Bundesbediensteten; Verfahrenslei-
tung und Verhandlungsführung durch den Richter
sowie Gestaltung richterlicher Entscheidungen
(§ 16 Abs. 4 Z 5, 7 und 8 RDG).

4. der die Richteramtsprüfung bestanden hat und
a) die Notariatsprüfung ablegen will:

notarielles Beurkundungsrecht; Berufs- und
Standesrecht der Notare sowie Grundzüge
des Tarifrechts; Abgabenrecht unter beson-
derer Berücksichtigung der Gebühren- und
Verkehrssteuern, einschließlich Finanzstraf-
recht und Verfahrensrecht; Vorschriften über
die Amtsführung der Notare sowie Tarif-
recht; Pflichten des Notars als Unternehmer,
insbesondere Kenntnisse auf dem Gebiet des
Arbeitnehmerschutzrechts und der Lehrlings-

ausbildung (§ 20 Abs. 1 Z 3 und 6 sowie
Abs. 2 Z 4, 6 und 7 NPG);

b) die Rechtsanwaltsprüfung ablegen will:
Berufs- und Standesrecht der Rechtsanwälte
sowie Kostenrecht; Abgabenrecht einschließ-
lich Finanzstrafrecht und Verfahrensrecht;
Pflichten des Rechtsanwalts als Unterneh-
mer, insbesondere Kenntnisse auf dem Gebiet
des Arbeitnehmerschutzrechts und der Lehr-
lingsausbildung (§ 20 Abs. 1 Z 4 sowie Abs. 2
Z 4 und 6 RAPG).

§ 5. (1) Will ein Ordentlicher Universitätsprofes-
sor, ein Außerordentlicher Universitätsprofessor
oder ein Universitätsdozent einer inländischen Uni-
versität (Fakultät) mit einer Lehrbefugnis für ein
Fach, das einem der im § 20 NPG, § 20 RAPG oder
§ 16 Abs. 4 RDG angeführten Gegenstände im
wesentlichen entspricht, die Notariats-, die Rechts-
anwalts- oder die Richteramtsprüfung ablegen, so
ist er auf seinen Antrag von der Ablegung der
schriftlichen und der mündlichen Prüfung über die-
jenigen Gegenstände, für die er die Lehrbefugnis
hat, zu befreien.

(2) Im übrigen sind die Bestimmungen für die
jeweilige Berufsprüfung mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß anstelle von Teilprüfungen nur eine
einheitliche Prüfung abzuhalten ist und § 3 Abs. 1
letzter Satzteil sowie Abs. 2 und § 6 Abs. 2 dieses
Bundesgesetzes sinngemäß gelten. Dem Antrag auf
Zulassung zur Prüfung ist auch der Nachweis über
die Lehrbefugnis beizuschließen.

§ 6. (1) Die Ergänzungsprüfung ist vor dem für
die betreffende Berufsprüfung zuständigen Prü-
fungssenat abzulegen. Der § 3 Abs. 2 gilt sinnge-
mäß.

(2) Die Ergänzungsprüfung darf nur einmal wie-
derholt werden. Im übrigen sind auf sie die für die
betreffende Berufsprüfung geltenden Bestimmun-
gen mit Ausnahme solcher über die Ablegung in
Teilprüfungen sinngemäß anzuwenden. Dies gilt
insbesondere auch hinsichtlich der Vergütungen
und Gebühren für die Prüfung.

§ 7. Wurde die Ergänzungsprüfung bestanden,
so gilt auch die betreffende Berufsprüfung als
bestanden.

Artikel II

Die Zivilprozeßordnung, RGBl. Nr. 113/1895,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 71/1986, wird wie folgt geändert:

Der Abs. 1 des § 28 hat zu lauten:

„Rechtsanwälte, Notare, zur Ausübung des
Richteramts befähigte Personen und Beamte der
Finanzprokuratur, die die Rechtsanwaltsprüfung
abgelegt haben, bedürfen, wenn sie in einem
Rechtsstreit als Partei einschreiten, weder in der
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ersten noch in einer höheren Instanz der Vertre-
tung durch einen Rechtsanwalt."

Artikel III

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des
Art. I § 6 Abs. 2 letzter Satz im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen, betraut.

Waldheim

Vranitzky

524. Bundesgesetz vom 21. Oktober 1987,
mit dem eine Rechtsanwaltskammer für Nie-
derösterreich und eine Rechtsanwaltskammer
für Burgenland gebildet sowie die Rechtsan-
waltsordnung und das Disziplinarstatut für
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter

geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 1. Für das Gebiet des Landes Niederösterreich
wird die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich
mit dem Sitz in St. Pölten aus den in die Liste ein-
getragenen Rechtsanwälten mit dem Kanzleisitz in
Niederösterreich, für das Gebiet des Landes Bur-
genland die Rechtsanwaltskammer Burgenland mit
dem Sitz in Eisenstadt aus den in die Liste eingetra-
genen Rechtsanwälten mit dem Kanzleisitz im Bur-
genland gebildet.

§ 2. Die Sprengel der Rechtsanwaltskammern
Niederösterreich und Burgenland werden vom
Sprengel der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nie-
derösterreich und das Burgenland abgetrennt. Die
Rechtsanwälte mit dem Kanzleisitz in Niederöster-
reich und im Burgenland scheiden aus dieser Kam-
mer aus.

§ 3. Die bisherige Rechtsanwaltskammer für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland führt
die Bezeichnung Rechtsanwaltskammer Wien und
besteht aus den in die Liste eingetragenen Rechts-
anwälten mit dem Kanzleisitz in Wien.

Artikel II

Die Rechtsanwaltsordnung vom 6. Juli 1868,
RGBl. Nr. 96, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 556/1985, wird wie folgt geän-
dert:

1. Im § 5 Abs. 1 wird das Wort „Wohnsitz"
durch „Kanzleisitz" ersetzt.

2. Im §21 wird das Wort „Wohnsitzes" durch
„Kanzleisitzes" ersetzt.

3. Im § 22 Abs. 1 wird im ersten Satz das Wort
„Wohnsitz" durch „Kanzleisitz" ersetzt und hat
der zweite Satz zu entfallen.

4. Der § 26 Abs. 1 hat zu lauten:

„Der Ausschuß besteht in Rechtsanwaltskam-
mern, in deren Liste am 31. Dezember des der
Wahl des Ausschusses vorangegangenen Kalender-
jahrs nicht mehr als 50 Rechtsanwälte eingetragen
sind, aus 5 Mitgliedern, mit 51 bis 100 Rechtsan-
wälten aus 8 Mitgliedern, mit 101 bis 200 Rechts-
anwälten aus 10 Mitgliedern, mit 201 bis
500 Rechtsanwälten aus 15 Mitgliedern und mit
mehr als 500 Rechtsanwälten aus 30 Mitgliedern.
Der Präsident und die Präsidenten-Stellvertreter
sind Mitglieder des Ausschusses."

Artikel III

Das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und
Rechtsanwaltsanwärter vom 1. April 1872, RGBl.
Nr. 40, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 480/1985, wird wie folgt geändert:

1. Der § 5 Abs. 2 hat zu lauten:

„Er besteht mit Einschluß des Präsidenten, wenn
die Zahl der in die Liste der Kammer eingetragenen
Rechtsanwälte weniger als 50 beträgt, aus 6, wenn
die Zahl der Rechtsanwälte 50 oder mehr, jedoch
weniger als 100 beträgt, aus 7, wenn die Zahl der
Rechtsanwälte 100 oder mehr, jedoch höchstens
200 beträgt, aus 9, und wenn sie 200 übersteigt, aus
15 Mitgliedern; ferner aus 2, wo 7 oder 9 Mitglie-
der sind, aus 4, wo aber 15 Mitglieder sind, aus
6 Ersatzmännern. Bei Rechtsanwaltskammern, in
deren Listen mindestens 1000 Rechtsanwälte ein-
getragen sind, besteht der Disziplinarrat mit Ein-
schluß des Präsidenten aus 30 Mitgliedern und
6 Ersatzmännern."

2. Der § 6 hat zu lauten:

„§ 6. Auf einvernehmlichen Antrag von Rechts-
anwaltskammern desselben Oberlandesgerichts-
sprengels kann der Bundesminister für Jusitz im
Interesse einer zweckmäßigen Handhabung der
Disziplinargewalt durch Verordnung verfügen, daß
am Sitz einer dieser Kammern ein gemeinsamer
Disziplinarrat zu errichten ist.

Eine solche Verordnung kann der Bundesmini-
ster für Justiz auch ohne Antrag nach Anhörung
der beteiligten Rechtsanwaltskammern erlassen,
wenn in die Liste einer dieser Kammern weniger als
25 Rechtsanwälte eingetragen sind und ohne eine
solche Verordnung die ordnungsgemäße Handha-
bung der Disziplinargewalt nicht mehr gewährlei-
stet wäre.

Ist ein gemeinsamer Disziplinarrat errichtet, so
sind die Beitragsleistungen der beteiligten Rechts-
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anwaltskammern zu den Kosten des Disziplinar-
rats, sofern zwischen ihnen nichts anderes verein-
bart wird, nach dem Verhältnis der Anzahl der in
die Liste dieser Kammern eingetragenen Rechtsan-
wälte zu bestimmen."

3. Der § 9 wird aufgehoben.

4. Der § 55 b hat zu lauten:

„Die Rechtsanwaltskammer Wien wählt 6, die
Rechtsanwaltskammern für Steiermark und Ober-
österreich wählen je 2, die übrigen Rechtsanwalts-
kammern je 1 Anwaltsrichter der Obersten Beru-
fungs- und Disziplinarkommission. Die Kammern
können auch Anwaltsrichter wählen, die einer
anderen Kammer angehören."

5. Die Abs. 1 und 2 des § 55 g haben zu lauten:

„Die Kanzleigeschäfte der Obersten Berufungs-
und Disziplinarkommission führt die Rechtsan-
waltskammer Wien. Die Kosten für diese Tätigkeit
sind von den einzelnen Rechtsanwaltskammern im
Verhältnis ihrer Mitgliederzahl zur Gesamtzahl der
in die Listen der Rechtsanwälte und Rechtsanwalts-
anwärter am 31. Dezember des betreffenden Jahres
eingetragenen Personen zu tragen.

Zu Schriftführern werden Angestellte der
Rechtsanwaltskammer Wien bestellt."'

Artikel IV

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen,
Vollziehung

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988
in Kraft.

(2) Der Präsident der Rechtsanwaltskammer für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland hat für
einen Tag spätestens 6 Wochen nach der Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes die erste Plenarver-
sammlung der künftigen Rechtsanwaltskammer
Niederösterreich und die erste Plenarversammlung
der künftigen Rechtsanwaltskammer Burgenland
einzuberufen. Zwischen der Einberufung und der
Abhaltung dieser Plenarversammlungen muß ein
Zeitraum von vier Wochen liegen.

(3) Die nach Abs. 2 einzuberufenden Plenarver-
sammlungen dienen zur Erledigung der ihnen
gesetzlich zugewiesenen Angelegenheiten. Zur
ersten Plenarversammlung der künftigen Rechtsan-
waltskammer Niederösterreich sind die in die Liste
der Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederöster-
reich und das Burgenland eingetragenen Rechtsan-
wälte mit dem Kanzleisitz in Niederösterreich, zur
ersten Plenarversammlung der künftigen Rechtsan-
waltskammer Burgenland die in diese Liste einge-
tragenen Rechtsanwälte mit dem Kanzleisitz im
Burgenland einzuladen.

(4) Die in den Plenarversammlungen nach Abs. 2
gefaßten Beschlüsse treten vorbehaltlich der in die-
sem Bundesgesetz vorgesehenen Regelungen frühe-

stens am 1. Jänner 1988 in Wirksamkeit. Auf
Grund dieser Beschlüsse oder sonst auf Grund die-
ses Bundesgesetzes erforderliche Maßnahmen kön-
nen jedoch bereits vom Tag der Beschlußfassung in
der Plenarversammlung beziehungsweise der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes an getroffen,
jedoch ebenfalls frühestens mit 1. Jänner 1988 in
Wirksamkeit gesetzt werden. Gleiches gilt für eine
auf Grund des § 6 Abs. 1 des Disziplinarstatuts in
der Fassung dieses Bundesgesetzes zu erlassende
Verordnung. Zur Stellung eines einvernehmlichen
Antrags auf Erlassung einer solchen Verordnung
sind die in den ersten Plenarversammlungen nach
Abs. 2 gewählten Ausschüsse und der Ausschuß der
Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland berufen.

(5) Ist gemäß § 7 Abs. 1 des Disziplinarstatuts
eine gemeinschaftliche Plenarversammlung abzu-
halten, so hat der Präsident der Rechtsanwaltskam-
mer für Wien, Niederösterreich und das Burgen-
land die Rechtsanwälte mit dem Kanzleisitz in den
betreffenden Bundesländern zu einer solchen ein-
zuladen. Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(6) Der § 26 der Rechtsanwaltsordnung in der
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt für die ersten
Ausschüsse der künftigen Rechtsanwaltskammern
Niederösterreich und Burgenland mit der Maß-
gabe, daß sich die Anzahl der zu wählenden Aus-
schußmitglieder nach der am Tag der Wahl in die
Liste der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nieder-
österreich und das Burgenland eingetragenen
Rechtsanwälte mit dem Kanzleisitz in Niederöster-
reich beziehungsweise im Burgenland bestimmt.

(7) Die Verteilung der Pauschalvergütung nach
§ 48 Abs. 1 der Rechtsanwaltsordnung für das Jahr
1988 ist an die Rechtsanwaltskammer für Wien, an
die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich und an
die Rechtsanwaltskammer Burgenland nach der
Anzahl der am 31. Dezember 1987 in die Liste der
Rechtsanwaltskammer für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland eingetragenen Rechtsanwälte
mit dem Kanzleisitz in Wien, Niederösterreich
beziehungsweise im Burgenland vorzunehmen.

(8) Nach dem in Abs. 7 genannten Verteilungs-
schlüssel ist auch das Vermögen der Rechtsanwalts-
kammer für Wien, Niederösterreich und das Bur-
genland auf die künftigen Rechtsanwaltskammern
Wien, Niederösterreich und Burgenland nach wirt-
schaftlichen Grundsätzen aufzuteilen.

(9) Ansprüche an die Rechtsanwaltskammer für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland gelten
mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun-
desgesetzes als auf diejenige Rechtsanwaltskammer
übergegangen, deren Mitglieder hievon betroffen
sind.

(10) Die Rechtsanwaltskammer Wien setzt die
mit der Rechtsanwaltskammer für Wien, Nieder-
österreich und das Burgenland geschlossenen
Dienstverträge fort.
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(11) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes bei der Rechtsanwaltskammer für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland anhän-
gigen behördlichen Verfahren, die nach diesem
Zeitpunkt bei der Rechtsanwaltskammer Nieder-
österreich beziehungsweise bei der Rechtsanwalts-
kammer Burgenland anhängig zu machen wären,
gelten mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes als auf die Rechtsanwaltskammer
Niederösterreich beziehungsweise auf die Rechts-
anwaltskammer Burgenland übergegangen. Dies
gilt insbesondere auch für bereits vorgenommene
oder noch vorzunehmende Bestellungen eines
Rechtsanwalts nach § 45 der Rechtsanwaltsord-
nung sowie für anhängige Disziplinarverfahren.

(12) Die von der Rechtsanwaltskammer für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland und
von der Rechtsanwaltskammer für Steiermark
gemäß den §§ 55 a und 55 b des Disziplinarstatuts
gewählten Anwaltsrichter bleiben bis zum Ablauf
der Dauer, für die sie gewählt wurden, im Amt. Die

beiden hievon zuerst ausscheidenden oder bereits
ausgeschiedenen Anwaltsrichter sind durch je einen
von der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich
und einen von der Rechtsanwaltskammer Burgen-
land zu wählenden Anwaltsrichter zu ersetzen.

(13) Die von der Rechtsanwaltskammer für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland gemäß
§ 4 des Rechtsanwaltsprüfungsgesetzes, BGBl.
Nr. 556/1985, gewählten Prüfungskommissäre aus
dem Kreis der Rechtsanwälte bleiben bis zum
Ablauf der Dauer, für die sie gewählt wurden, Mit-
glieder der Rechtsanwaltsprüfungskommission.
Der letzte Satz des Abs. 12 ist sinngemäß anzuwen-
den.

(14) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky
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